Tarif-Ordnung
[image: ]Für die Benützung der Kirche und der Casa dalla pleiv 
der Evangelischen Kirchgemeinde Trin
	Benützungstarife inkl. Nebenkosten und Wartung
	Ganzer Tag
	Halber Tag
	pro Veranstaltung

	Casa dalla pleiv
· Einheimische
· Auswärtige
	CHF
50.00
100.00
	CHF
20.00
50.00
	CHF

	Kirche
Die Kirche steht in erster Linie für Gottesdienste und Veranstaltungen der Evangelischen Kirchgemeinde Trin zur Verfügung.
Kosten für ortsansässige Vereine
Reinigungskosten
Kosten für externe Veranstalter
Der Kirchgemeindevorstand kann die Benützungsgebühr reduzieren oder erlassen.
	
	

	50.00


200.00


	Organisten
Ausserordentliche Aufwendungen (Notenkauf, etc.) werden dem Veranstalter verrechnet.
	
	
	

	Kirchliche Trauungen
Wenn mindestens eines der Brautleute in Trin aufgewachsen oder zum Zeitpunkt der Trauung in Trin wohnhaft ist, werden keine Gebühren erhoben.
Wenn diese Voraussetzung nicht besteht, sind folgende
Gebühren zu entrichten:
· Kirchenbenützung
· Pfarrer (gemäss Reglement 935 des Kirchenrates)
· Orgelspiel (gemäss VOGRA-Tarif)
· Messmerin/Messmer
· Dekoration ist Sache des Brautpaares
	
	
	





100.00
473.00

120.00

	Kirchliche Beerdigung
Wenn die Verstorbene/der Verstorbene oder der hinterbliebene Ehepartner Mitglied der Kirchgemeinde Trin ist, werden keine Gebühren erhoben.
Für Nichtmitglieder gelten folgende Tarife:
· Kirchenbenützung
· Pfarrer (gemäss Reglement 935 des Kirchenrates)
· Orgelspiel (gemäss VOGRA-Tarif)
· Messmerin/Messmer
	
	
	



100.00
bis 454.00

120.00



Der Schlüssel für die Benützung der Räume wird bei der Messmerin/dem Messmer abgeholt und bleibt bis zum Kursabschluss beim Veranstalter. Nach Ablauf der Kursdauer muss der Schlüssel der Messmerin/dem Messmer zurück gegeben werden.
Die Räume sind im selben Zustand wie angetroffen zu hinterlassen.
Für Beschädigungen an den Gebäuden oder Mobiliar haften die Fehlbaren, bzw. die Veranstalter. Allfällige Schäden sind unverzüglich der Messmerin/dem Messmer zu melden.
Alle Beträge werden über das Sekretariat in Rechnung gestellt.

Dieses Reglement wurde vom Kirchgemeindevorstand an der Sitzung vom 12. Mai 2014 genehmigt und tritt sofort in Kraft.
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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]Evangelische Kirchgemeinde Trin
Pleiv Evangelica Trin 7014 Trin
Besoldungsreglement
	1. Kirchgemeindevorstand
	1.1 Entschädigung-Fixum
Präsident/in
Kassier/in
	1.2 Stunden- und Tagesentschädigungen
Für zeitintensive Aufwendungen wie Konferenzen, Kommissionen, Nachforschungen, und anderweitigen Beanspruchungen innerhalb und ausserhalb der Kirchgemeinde, erhalten die
	Behördenmitglieder
1.3 Sitzungsgeld
Sitzungsgeld pro Sitzung
1.4 Spesenvergütung
Auto Kilometerentschädigung

Grundsätzlich, und wenn immer möglich, sind öffentliche Verkehrsmittel zu bevorzugen. Übrige Entschädigungen und Rückvergütungen werden nach den effektiven Auslagen vergütet (Kopie der Belege erforderlich).
	

Fixum
Fixum





pro Stunde

pro Sitzung

pro Km

	

CHF 1200.00
CHF 2400.00





CHF 25.00

CHF 50.00

CHF 0.70


	2. Rechnungsrevisoren/innen
Die Rechnungsrevisoren werden für ihre Arbeit nach deren effektivem Studenaufwand entschädigt. Dabei gilt der gleiche Stundenansatz wie unter P. 1.2

3. Kommissionen
Kommissionen werden für ihre Arbeit nach deren effektivem Studenaufwand entschädigt. Dabei gilt der gleiche Stundenansatz wie unter P. 1.2

4. Spesenabrechnung
Die Spesen sind pro Anlass, mindestens jedoch per 30. Juni und per 31. Dezember abzurechnen.

5. Indexklausel
Dieses Spesenreglement und die darin enthaltenen Entschädigungsansätze werden vom Vorstand wiederkehrend begutachtet und angepasst.

6. Inkrafttreten
Dieses Reglement ist von der Kirchgemeinde-Versammlung vom 7. Mai 2007 genehmigt worden. Es tritt rückwirkend per 1. Januar 2007 in kraft.



Evangelische Kirchgemeinde Trin
	Die Präsidentin:
	Der Kassier:

	[image: ]Anita Christoffel
	Peter Andri Camenisch
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